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Das Präsidium des Baden-Württembergischen Handball-Verbandes e.V. hat in seiner Sitzung am 
17.01.2026 nach Feststellung der Beschlussfähigkeit folgende Anträge mit den satzungsgemäß notwen-
digen Mehrheiten beschlossen, die hiermit gemäß § 55 Satzung BWHV veröffentlicht werden.  
Die Beschlüsse zu den Ordnungen treten mit Beschlussfassung in Kraft, es sei denn, es ist ein anderes 
Datum genannt. 
Die Beschlüsse haben folgenden Wortlaut unter Kenntlichmachung der Änderungen 
 (Text rot durchgestrichen = Textstreichung; Text blau unterstrichen = Texteinfügung): 

A. Compliance- und Werteordnung (CWO) 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 3 Diskriminierende, körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt sowie Vernachlässigung 
§ 3 Absatz d: 
Keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art sowie Vernachlässigung 
ist erlaubt (dies schließt insbesondere auch sexualisierte Sprache und Anmache 
ein). 
§ 3 Absatz h 
Der BWHV verpflichtet sich, von allen Personen, die ehren-, neben- oder hauptamtlich für den BWHV 
tätig werden, vor Aufnahme der Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 Bundes-
zentralregistergesetz (BZRG) zu verlangen, wenn − eine Aufgabe im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
nach SGB VIII unter Verantwortung des BWHV wahrgenommen wird. 
− Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet werden oder ein vergleich-
barer Kontakt besteht. 
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− die durch die Risikoanalyse des Schutzkonzeptes festgelegten Regelungen für ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter dies vorsehen. 
− Der BWHV verpflichtet sich für Honorarkräfte, die nicht regelmäßig im BWHV tätig sind, 
eine Selbstverpflichtungserklärung mit Unterschrift zu verlangen. 
− Der BWHV verpflichtet sich, von allen diesen Personen, die eine Funktion innerhalb des Verban-
des und seiner Unterorganisationen ausüben, die Anerkenntnis des Ehrenkodex (Anlage 1) 
durch Unterschrift zu verlangen. Ohne Vorlage kann das Amt nicht ausgeübt werden. 
 

B. Ehrenkodex des Baden-Württembergischen Handball-Verband e.V. 
für alle haupt-, neben und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Baden-Württembergischen 
Handball-Verband e.V. 

 
Hiermit verpflichte ich mich, 

 die Persönlichkeit aller Menschen im Sport zu achten und die Entwicklung von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu fördern. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Dis-
tanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sowie der anderen im Verband tätigen Personen werde ich 
respektieren. 

 dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen Vorrang vor meinen persönlichen Wünschen und Zielen zu geben. 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem 
sozialem Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten. Ich möchte sie zu fairem und res-
pektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber Mensch und 
Tier erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und der Mitwelt anleiten. 

 sportliche und außersportliche Angebote für die Sportorganisation nach dem Entwicklungsstand 
der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszurichten und Kind- und 
jugendgerechte Methoden einzusetzen. 

 den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Rahmen-
bedingungen sowie ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für sportliche und 
außersportliche Angebote durch die Sportorganisation zu schaffen und anzubieten. 

 das Recht des mir anvertrauten Kindes; Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 
Unversehrtheit und Intimsphäre zu achten und keine Form von interpersonaler Gewalt - sei es 
körperlicher, seelischer, sexualisierter Art - sowie Vernachlässsigung auszuüben. 

 die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Baden-Württemberg zu achten, keine (rechts-)extremistischen oder demokratiefeindlichen Aussa-
gen oder Verhaltensweisen zu tätigen und bei Auffälligkeiten anderer entschieden dagegen Hal-
tung zu zeigen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 die Würde aller Menschen zu achten und jede Art von Ggruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit, Rassismus, Diskriminierung und menschenverachtendemn Verhalten und Aussagen zu un-
terlassen sowie bei Auffälligkeiten Aanderer entschieden dagegen Haltung zu zeigen. 

 die diskriminierungsfreie Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller 
Orientierung und Identität zu unterstützen. 

 Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein, die 
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln zu vermitteln und nach den Re-
geln des Fair-Play zu handeln. 

 eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmiss-
brauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation zu übernehmen. 

 beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

 einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und im „Kon-
fliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzuzuziehen (BWHV, Beratungsstel-
len) sowie die Verantwortlichen auf Leitungsebene (z. B. Vorgesetzte/Vorstand) zu informie-
ren. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 diesen Ehrenkodex auch im Umgang mit allen Mitarbeitern, erwachsenen Sportlern, den Ver-
bandsmitgliedern und deren Mitarbeiter sowie den im Sportkontext stehenden externen Perso-
nen zuverlässig einzuhalten und ethisch verantwortungsvoll zu handeln. 

 
Ich versichere weiterhin, 

 dass ich nicht wegen einer der nachfolgend genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden 
bin und auch kein Ermittlungsverfahren wegen einer der nachfolgend genannten Straftaten ge-
gen mich eingeleitet worden ist: §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 
184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafge-
setzbuchs. Insbesondere ist ein solches polizeiliches Ermittlungs- bzw. Strafverfahren auch aktu-
ell nicht anhängig. 
 

Für den Fall, dass wegen der vorgenannten Straftaten ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet 
wird, verpflichte ich mich, dies dem Vorstand gemäß § 26 BGB des Verbandes umgehend mitzuteilen. 

 dass ich noch nie wegen einer Straftat, die eine Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
darstellt, verurteilt wurde und, dass gegen mich noch nie ein polizeiliches Ermittlungs- bzw. ein 
Strafverfahren wegen einer Straftat, die eine Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates dar-
stellt, anhängig war. Insbesondere ist ein solches polizeiliches Ermittlungs- bzw. Strafverfahren 
auch aktuell nicht anhängig. 

 
Sollte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, verpflichte ich mich dies dem Vorstand ge-
mäß § 26 BGB zu melden. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Vorsitz des Verbandsgerichts im BWHV 
 
Lutz Pittner wird als Vorsitzender des Verbandsgerichts berufen. 
 
 
Stuttgart, 17.01.2026 
 
 
 
 
 
 


